
Bekanntmachung der Gemeinde Henstedt-Ulzburg 
 

über das offene Verfahren zur Vergabe der Mittagsverpflegung in den 
Henstedt-Ulzburger Kindertagesstätten in gemeindlicher Trägerschaft 

 
 
Nationale Bekanntmachung einer EU-weiten Ausschreibung 
 
1. Auftraggeber: 
Gemeinde Henstedt-Ulzburg 
Der Bürgermeister – Sachgebiet Kinder und Jugend 
Rathausplatz 1, 24558 Henstedt-Ulzburg 
Telefon:  04193/963-226  
Fax: 04193/963-190 
 
2. Einreichungsform für Teilnahmeanträge oder Angebote (Postweg oder direkte Abgabe): 
Ihre Unterlagen zur Teilnahme am Ausschreibungsverfahren richten Sie bitte schriftlich, in verschlossenem 
Umschlag mit der Aufschrift „Nicht öffnen! Ausschreibung „Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten“ an 
o.g. Kontaktadresse. 
 

3.  Art und Umfang sowie Ort der Leistung:  
Tägliche Fertigung und Lieferung von Mittagsverpflegung in die gemeindlichen Kindertagesstätten. Im 
Kalenderjahr 2015 wurden ca. 145.000 Mittagessen abgenommen. Wünschenswert ist zusätzlich die 
Übernahme der Abrechnung der Elternbeiträge für die Mittagsverpflegung.  
 
Ort: 24558 Henstedt-Ulzburg 
Beckersbergstraße 55 
Am Wöddel 32 
Norderstedter Straße 24 
Theodor-Storm-Straße 20 
Kranichstraße 2 
Beckersbergstraße 34 
Dreangel 19 
Schulstraße 9a 
Abschiedskoppel 8 
Tiedenkamp 16 
 
4.  Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: 
1 Los; Belieferung von derzeit 10 Kindertagesstätten 
 
5. Nebenangebote sind zugelassen. 
 
6.  Ausführungsfrist: ab dem 01.08.2016 befristet bis 31.07.2019 
 
7. Frist für die Teilnahmeanträge bzw. Angebotsabgabe: 
bis 21.03.2016        Anschrift siehe Ziff. 1  
 
8. Bindefrist endet am: 31.07.2016 
 
 9.  Geforderte Sicherheiten 

 keine 



 Vorauszahlungsbürgschaft 
 Vertragserfüllungs-/Mängelanspruchsbürgschaft in Höhe  von 5 % der Netto-Auftragssumme einschl. der 

Nachträge 
 
10. Zahlungsbedingungen gemäß § 17 VOL/B und  
Zusätzliche Vertragsbedingungen 
 
11. Geforderte Eigenerklärungen/Eignungsnachweise: 
Verpflichtungserklärung gem. § 4 Absätze 1,2 oder 3 TTG vom Bieter und       
dessen Nachunternehmern und Verleihern von Arbeitskräften 
Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen 
Erklärung zur Durchführung von Speiseplangesprächen 
Erklärung über die Durchführung des Abrechnungsverfahrens 
 
12. Kostenersatz 

 Kostenersatz für Vervielfältigung der Vergabeunterlagen bei postalischer Übermittlung oder direkter 
Abholung 
 
13.  Zuschlagskriterien (soweit nicht in Vergabeunterlagen genannt): Qualität der Speisen, Preis, Betrieb der 
Küche, Bestellung und Abrechnung 
 
14. Auskünfte erteilt:  Anschrift siehe Ziff. 1 

 Herr Goetzke 
 
15. Mit der Abgabe des Angebots unterliegt der Bieter den Bestimmungen über nicht berücksichtigte 
Angebote gemäß § 19 VOL/A bzw. § 22 EG VOL/A 
 
Datum der Absendung der europaweiten Bekanntmachung: 15.01.2016 
 
Nachprüfungsstelle bei innerstaatlichen Vergabeverfahren: 
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein 
Postfach 7125, 24171 Kiel 
 
Stelle für die Nachprüfung von Vergabeverstößen (§ 14 (1) VgV und § 15 EG (10) VOL/A):  
Vergabekammer beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie 
Düsternbrooker Weg 94 
24105 Kiel 
Tel-Nr. 0431-9884542 
Fax-Nr. 0431-9884702 
Email: vergabekammer@wimi.landsh.de 
 
 

 
 
Henstedt-Ulzburg, den 15.01.2016 
 
 
gez. Bauer 
Bürgermeister 

mailto:vergabekammer@wimi.landsh.de

